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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

1 BEZIRKSREGIERUNG ARNSBERG 

1.1 Mit Schreiben vom 04.11.2020 

1.1.1 Bergbau 

zu den bergbauliehen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hin-
weise: 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehenen 
Bergwerksfeldern "Horrem 51" und "Horrem 123", beide im Ei-
gentum der #RWE Power Aktiengesellschaft, Stüttgenweg 2 in 
50935 Köln. 

Die mit dem bezeichneten Bergwerksfeldern verbundenen 
Belange erfordern keine Änderung der Plankonzeption, da 
allein hierdurch keine bodenrechtlichen Spannungen er-
zeugt werden und die Umsetzung des Vorhabens sowie die 
Ausübung der beabsichtigten Nutzung unberührt bleiben. 
Der nachfolgende Hinweis wird in die Innenbereichssatzung 
aufgenommen. 

Bergbau 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle ver-
liehenen Bergwerksfeldern "Horrem 51" und "Hor-
rem 123", beide im Eigentum der RWE Power Aktien-
gesellschaft, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme 

1.1.2 Sümpfungsmaßnahmen 

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen 
(Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2016 aus dem Revierbericht, 
Bericht 1, · Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Sam-
melbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungs-
maßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasser-
absenkungen betroffen. Für die Stellungnahme wurden folgende 
Grundwasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 1965) 
betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D,6B, 2 - 5, 09, 07 Köl-
ner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fort-
schreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen 

Die mit den Sümpfungsmaßnahmen verbundenen Belange 
erfordern keine Änderung der Plankonzeption, da sie auf 
der nachgelagerten Ebene der Genehmigungs- bzw. Aus-
führungsplanung, beispielsweise durch bautechnische Maß-
nahmen abschließend bewältigt werden können. Der nach-
folgende Hinweis wird in die Innenbereichssatzung aufge-
nommen. 

Grundwasserverhältnisse 

Der Bereich des Plangebietes ist nach den der Be-
zirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen 
(Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2015 aus dem 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflus-
sung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten 
Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. 
Ferner ist nach Beendigung der bergbauliehen Sümpfungsmaß-
nahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohle-
tagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg 
sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese kön-
nen bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der 
Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflurab-
stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei 
Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

 

Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grund-
wasserabsenkungen, des Sammelbescheides - Az. 
61.42.63 -2000 - 1) von durch Sümpfungsmaßnah-
men des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwas-
serabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsen-
kungen werden, bedingt durch den fortschreitenden 
Betrieb der Braunkohletagebaue, noch über einen 
längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme 
der Beeinflussung der Grundwasserstände im Pla-
nungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heuti-
gem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist 
nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaß-
nahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den 
Braunkohletagebau als auch bei einem späteren 
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. 

1.1.3 Weitere Beteiligung 

Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich, ·zu zukünftigen Planungen so-
wie zu Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen bezüglich berg-
baulicher Einwirkungen eine Anfrage an die RWE Power AG, Stütt-
genweg 2 in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserdaten 
an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu 
stellen. 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbauliehen Verhält-
nisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die 
Bezirksregierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit 
der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorg-
falt erhoben und zusammengestellt. Die fortschreitende Auswer-
tung und Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue 
Erkenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf zu 
abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug auf den 

Sowohl der Erftverband als auch die RWE wurden im lau-
fenden Verfahren beteiligt. Sofern Stellungnahmen von die-
sen abgegeben wurden, wurden diese in die Abwägung ein-
gestellt. Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich kommt. Eine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten 
kann insoweit nicht übernommen werden. 

Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behör-
denversion des Fachinformationssystems "Gefährdungspotenzi-
ale des Untergrundes in NRW" (FIS GDU) besitzen, haben Sie 
hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen Stand der hiesi-
gen Erkenntnisse zur bergbauliehen Situation zu überprüfen. De-
tails über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses 
Auskunftssystems finden Sie auf der Hornepage der Bezirksregie-
rung Arnsberg (www.bra.nrw:de) mithilfe des Such- . begriffs 
"Behordenversion GDU". Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, 
die Daten neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service 
(WMS) zu nutzen. 

1.2 Mit Schreiben vom 16.07.2021 

1.2.1 Bergbau 

zu den bergbauliehen Verhältnissen erhalten Sie folgende 
Hinweise: 

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Braunkohle verliehe-
nen Bergwerksfeldern "Horrem 51" und "Horrem 123", 
beide im Eigentum der #RWE Power Aktiengesellschaft, 
Stüttgenweg 2 in 50935 Köln. 

Die mit dem bezeichneten Bergwerksfeldern verbun-
denen Belange erfordern keine Änderung der Plan-
konzeption, da allein hierdurch keine bodenrechtli-
chen Spannungen erzeugt werden und die Umset-
zung des Vorhabens sowie die Ausübung der beab-
sichtigten Nutzung unberührt bleiben. Ein entspre-
chender Hinweis wurde bereits in die Satzung aufge-
nommen. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt 
der Stellung-
nahme. 

1.2.2 Sümpfungsmaßnahmen 

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unter-
lagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2016 aus dem 
Revierbericht, Bericht 1, · Auswirkungen der Grundwas-
serabsenkung, des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -

Die mit den Sümpfungsmaßnahmen verbundenen Be-
lange erfordern keine Änderung der Plankonzeption, 
da sie auf der nachgelagerten Ebene der Genehmi-
gungs- bzw. Ausführungsplanung, beispielsweise 

Der Rat folgt 
der Stellung-
nahme. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braun-
kohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen be-
troffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grund-
wasserleiter (nach Einteilung von Schneider & Thiele, 
1965) betrachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D,6B, 2 - 
5, 09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 

Folgendes sollte berücksichtigt werden: 

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den 
fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch 
über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zu-
nahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Pla-
nungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Been-
digung der bergbauliehen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den 
Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grund-
wasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbe-
wegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologi-
schen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche füh-
ren. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie 
die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planun-
gen und Vorhaben Berücksichtigung finden. 

 

durch bautechnische Maßnahmen abschließend be-
wältigt werden können. Ein entsprechender Hinweis 
wurde bereits in die Satzung aufgenommen. 

1.2.3 Weitere Beteiligung 

Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich, ·zu zukünftigen Pla-
nungen sowie zu Anpassungs- oder Sicherungsmaßnah-
men bezüglich bergbaulicher Einwirkungen eine Anfrage 
an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 in 50935 Köln, sowie 
für konkrete Grundwasserdaten an den Erftverband, Am 
Erftverband 6 in 50126 Bergheim, zu stellen. 

Bearbeitungshinweis: 

Sowohl der Erftverband als auch die RWE wurden im 
laufenden Verfahren beteiligt. Sofern Stellungnah-
men von diesen abgegeben wurden, wurden diese in 
die Abwägung eingestellt. Die weiteren Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbauliehen 
Verhältnisse auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes 
erarbeitet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die zu-
grunde liegenden Daten mit der zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zu-
sammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und 
Überprüfung der vorhandenen Unterlagen sowie neue Er-
kenntnisse können zur Folge haben, dass es im Zeitverlauf 
zu abweichenden Informationsgrundlagen auch in Bezug 
auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich 
kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Genauigkeit der Daten kann insoweit nicht übernom-
men werden. 

Soweit Sie als berechtigte öffentliche Stelle Zugang zur 
Behördenversion des Fachinformationssystems "Gefähr-
dungspotenziale des Untergrundes in NRW" (FIS GDU) be-
sitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 
aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulie-
hen Situation zu überprüfen. Details über die Zugangs- 
und Informationsmöglichkeiten dieses Auskunftssystems 
finden Sie auf der Hornepage der Bezirksregierung Arns-
berg (www.bra.nrw:de) mithilfe des Such- . begriffs 
"Behordenversion GDU". Dort wird auch die Möglichkeit 
erläutert, die Daten neben der Anwendung ebenfalls als 
Web Map Service (WMS) zu nutzen. 

Der Rat folgt 
der Stellung-
nahme. 

2 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZ. 33 

2.1 Mit Schreiben vom 13.11.2020 

2.1.1 Keine Bedenken 

aus den von hier zu vertretenden Belangen der allgemeinen Lan-
deskultur und der Landentwicklung werden keine Bedenken ge-
gen das vorbezeichnete Planungsvorhaben vorgebracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

Kenntnis genom-
men. 

2.2 Mit Schreiben vom 15.07.2021 

2.2.1 Keine Bedenken 

aus den von hier zu vertretenden Belangen der allgemei-
nen Landeskultur und der Landentwicklung werden keine 
Bedenken gegen das vorbezeichnete Planungsvorhaben 
vorgebracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

3 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN – DEZ. 54 

3.1 Mit Schreiben vom 09.08.2021 

3.1.1 Keine Bedenken 

ausgehend von dem o.g. Verfahren erkenne ich keine Be-
troffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Be-
zirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

4 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELTSCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDESWEHR 

4.1 Mit Schreiben vom 22.10.2020 

4.1.1 Keine Bedenken 

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschrie-
bene Planung werden Belange der Bundeswehr berührt. jedoch 
nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage beste-
hen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentli-
cher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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4.2 Mit Schreieben vom 08.07.2021 

4.2.1 Keine Bedenken 

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher be-
schriebene Planung werden Belange der Bundeswehr be-
rührt. jedoch nicht beeinträchtigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

5 DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

5.1 Mit Schreiben vom 21.10.2020 

5.1.1 Keine Bedenken 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) 
-als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 
1 TKG- hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

„Private Verkehrsflächen“ werden durch den vorliegenden 
Bebauungsplan nicht begründet. Die Planung und Abstim-
mung späterer Baumaßnahmen betreffen, wie auch die Be-
reitstellung diesbezüglicher Informationen, die nachgela-
gerte Ebene der Ausführungsplanung, können auf dieser 
aber grundsätzlich berücksichtigt werden. Insofern wird die 
Vollziehbarkeit der Planung nicht in Frage gestellt. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

5.2 Mit Schreiben vom 08.07.2021 

5.2.1 Keine Bedenken 

Unser Richtfunk KY0304-KY1190 streift das Planungsge-
biet an der Poststraße ganz knapp während die beiden an-
deren Grundstücke frei von Richtfunk sind. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da 
lediglich ein Innenbereich definiert wird, jedoch 
keine konkreten Bauflächen, wird die konkrete Prü-
fung, ob der Richtfunk von Baumaßnahmen betroffen 
wäre, auf die Genehmigungsebene abgeschichtet. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Services GmbH 
weitere Verbindungen angernietet Die Daten dieser Stre-
cken stehen uns leider nicht zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für 
Richtfunkverbindungen des Telekom- Netzes gilt. Bitte be-
ziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Firma Ericsson 
Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese 
Anfrage an: 

Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

oder per Mail an 

bauleitplanung@ericsson.com 

Eine entsprechende Prüfung wird im Baugenehmi-
gungsverfahren geprüft. 

Die Ericsson Services GmbH wurde am Verfahren be-
teiligt und die Stellungnahme in die Abwägung ein-
gestellt. 
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6 DEUTSCHE FLUGSICHERUNG (DFS) 

6.1 Mit Schreiben vom 23.07.2021 

6.1.1 Keine Einwände 

durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher 
unsererseits weder Bedenken noch Anregungen vorge-
bracht. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
notwendig. 

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Län-
der gemäß§ 31 LuftVG unberührt. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) von unserer Stellungnahme informiert. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

7 DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES: NIEDERLASSUNG RHEINLAND 

7.1 Mit Schreiben vom 23.08.2021 

7.1.1 Keine Bedenken 

westlich der Innenbereichssatzung HR3 verläuft die Auto-
bahn 44, Abschnitt 9. Planungsziel ist die Erweiterung der 
Innenbereichssatzung um drei Teilflächen, um den Bedarf 
an Wohnbauland decken zu können. 

Seitens der Autobahn GmbH des Bundes bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. 

Die o.a. Bauleitplanung wird in Kenntnis der in Nähe vor-
handenen Autobahn 44 und deren negativen Auswirkun-
gen aufgestellt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen, die die Vollziehbarkeit der Planung infrage stel-
len.  

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalnieder-
lassung Ville-Eifel wurde am Verfahren beteiligt und 
die Stellungnahme in die Abwägung eingestellt. 

Bezüglich der Verkehrsemissionen kann der Hinweis 
ohne Änderung der Plankonzeption berücksichtigt 
werden. Ein entsprechender Hinweis wird in die Sat-
zung aufgenommen. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt 
der Stellung-
nahme. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass gegenüber der Straßen-
bauverwaltung weder jetzt noch zukünftig aus dieser Pla-
nung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärm-
schutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. 
der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden kön-
nen. 

Eine spürbare Änderung des Verkehrsaufkommens durch 
die zusätzliche Bebauung mit Auswirkungen auf das um-
liegende klassifizierte Straßennetz ist nicht zu erwarten. 

Die planbedingten Eingriffe werden extern auf mehreren 
Flächen ausgeglichen. Belange der Straßenbauverwaltung 
werden durch die festgesetzten Kompensationsflächen 
nicht berührt. 

Verkehrsemissionen 

Gegenüber der Straßenbauverwaltung bestehen we-
der jetzt noch künftig rechtliche Ansprüche auf ak-
tive und/oder passive Schutzmaßnahmen oder ggfls. 
erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schad-
stoffausbreitung gegen Verkehrsemissionen der Au-
tobahn 44.  

8 EGE – GESELLSCHAFT ZUR ERHALTUNG DER EULEN E. V. 

8.1 Mit Schreiben vom 13.08.2021 

8.1.1 Steinkauz 

wir wenden uns gegen die oben genannte lnnenbereichs-
satzung: 

Das betreffende Gebiet liegt im Revier eines Steinkauzpaa-
res. Zwar konnte das Gutachterbüro Dipi.-Biol. Hartmut 
Fehr bei Kontrollen am 03.03., 24.03. und 09.04.2020 nur 
einmalig und nur am Rande der Fläche einen Steinkauz 
feststellen und kein Revierzentrum bestimmen. Der Gut-
achter mutmaßt daher, es handele sich" wahrscheinlich 
(...) um ein umherstreifendes Tier' (ASP II S. 9 und 10). 

Für die betreffende Fläche liegen der EGE hingegen von 
dieser Einschätzung abweichende bzw. diese widerle-
gende Rufnachweise nach Abspielen der Klagattrappe aus 
den Jahren 2019 bis 2021 aus eigenen Untersuchungen für 
folgende Termine vor: 

Das betreffende Gebiet, auf welches sich der Gutach-
ter bezieht, ist die ehemalige Fläche 2 im Westen der 
Ortslage. Diese Fläche wurde aus der Satzung her-
ausgenommen. Die Belange des Artenschutzes blei-
ben somit gewahrt und der Lebensraum des Stein-
kauzes wird durch die vorliegende Satzung nicht be-
einträchtigt. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt 
der Stellung-
nahme. 
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19.03.2019 

10.04.2019 

20.03.2020 

04.04.2020 

24.04.2021 

Insofern gehen wir von einem beständigen Brutvorkom-
men im Plangebiet aus. Im Falle einer Bebauung der Flä-
che steht eine Auslöschung des Vorkommens zu befürch-
ten, so dass eine Schädigung im Sinne § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht" ausgeschlossen werden kann. 

Wir bitten Sie deshalb, von der Einbeziehung der Fläche in 
den Innenbereich abzusehen. 

Wir haben zudem Zweifel, dass eine Zuordnung der Fläche 
zu § 34 BauGB gerechtfertigt ist. Der Ortsrand hat auf gan-
zer Linie einen geradlinienhaften Abschluss. Die "einbezo-
genen Flächen" sind u. E. „durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs" gerade nicht geprägt 

9 ERICSSON SERVICES GMBH  

9.1 Mit Schreiben vom 08.07.2021 

9.1.1 Keine Bedenken 

bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die 
Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände 
oder spezielle Planungsvorgaben. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur 
für Richtfunkverbindungen des Ericsson-Netzes gilt. 

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deut-
sche Telekom, in Ihre Anfrage ein. 

Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen, die die Vollziehbarkeit der Planung infrage stel-
len.  

Die Deutsche Telekom GmbH wurde im Verfahren be-
teiligt und die Stellungnahme in die Abwägung ein-
gestellt. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4 

95448 Bayreuth 

richtfunk -trassenauskuntt-dttgmbh@telekom .de 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

10 GEMEINDE NIEDERZIER 

10.1 Mit Schreiben vom 24.11.2020 

10.1.1 Keine Bedenken 

gegen das o.g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der Ge-
meinde Niederzier keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

10.2 Mit Schreiben vom 21.07.2021 

10.2.1 Keine Bedenken 

gegen das o.g. Bauleitplanverfahren bestehen seitens der 
Gemeinde Niederzier keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

11 GEMEINDE TITZ, WASSERWERK 

11.1 Mit Schreiben vom 25.11.2020 

11.1.1 Wasserversorgung 

im Zuge der Beteiligung gemäß § 3 Absatz 2 sowie § 4 Absatz 2 
BauGB tei le ich für das Wasserwerk der Gemeinde Titz folgendes 
mit: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da ledig-
lich der Innenbereich erweitert wird, gibt es keine konkrete 

Die Stellung-
nahme wird zur 
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a) Die Fläche 1 ist an die öffentliche Wasserversorgung ange-
schlossen. 

b) Die Fläche 2 (Westend) ist derzeit nicht an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung angeschlossen. In Abhängigkeit von einer 
noch zu konkretisierenden Bebauungsplanung könnte das Grund-
stück gleichwohl an die öffentliche Wasserversorgung angebun-
den werden. Hierzu könnte eine Erweiterung des Versorgungs-
netzes (Abrechnung als Anschlussbeitrag, § 8 KAG NRW) bzw. 
eine individuelle Anbindung über Hausanschlüsse (Abrechnung 
nach tatsächlichem Aufwand, § 10 KAG NRW) erfolgen. 

c) Die Fläche 3 (Wiesenstraße/ Poststraße) ist derzeit nicht an die 
öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. In Abhängig-
keit von einer noch zu konkretisierenden Bebauungsplanung 
könnten die Grundstücke gleichwohl an die öffentliche Wasser-
versorgung angebunden werden. Hierzu könnte eine Erweiterung 
des Versorgungsnetzes (Abrechnung als Anschlussbeitrag, § 8 
KAG NRW) bzw. eine individuelle Anbindung über Hausanschlüsse 
(Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, § 10 KAG NRW) erfol-
gen. 

Planung in diesem Verfahren. Eine Anbindung an die öffent-
liche Wasserversorgung ist somit kein Teil dieses Verfah-
rens und muss auf der nachgelagerten Ebene bewältigt 
werden. 

Kenntnis genom-
men. 

11.2 Mit Schreiben vom 08.07.2021 

11.2.1 Wasserversorgung 

a) Die Fläche Nordstraße ist über die Nordstraße an die öf-
fentliche Wasserversorgung angeschlossen. Sofern das 
Plangebiet um eine Straße erweitert werden sollte, bedarf 
es hier einer Rohrnetzerweiterung {Abrechnung als An-
schlussbeitrag, § 8 KAG NRW) ggfls. Einer Aufweitung der 
Versorgungsleitung in der Nordstraße. 

b) Die Fläche Kreuzstraße ist derzeit nicht an die öffentli-
che Trinkwasserversorgung angeschlossen. In Abhängig-
keit von einer noch zu konkretisierenden Bebauungspla-
nung könnte das Grundstück gleichwohl an die öffentliche 
Wasserversorgung angebunden werden. Hierzu könnte 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Da 
lediglich der Innenbereich erweitert wird, gibt es 
keine konkrete Planung in diesem Verfahren. Eine 
Anbindung an die öffentliche Wasserversorgung ist 
somit kein Teil dieses Verfahrens und muss auf der 
nachgelagerten Ebene bewältigt werden. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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eine Erweiterung des Versorgungsnetzes {Abrechnung als 
Anschlussbeitrag, § 8 KAG NRW) bzw. eine individuelle An-
bindung über Hausanschlüsse (Abrechnung nach tatsäch-
lichem Aufwand, § 10 KAG NRW) erfolgen. 

c) Die Fläche Wiesenstraße/ Poststraße ist derzeit nicht an 
die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. In 
Abhängigkeit von einer noch zu konkretisierenden Bebau-
ungsplanung könnten die Grundstücke gleichwohl an die 
öffentliche Wasserversorgung angebunden werden. 
Hierzu könnte eine Erweiterung des Versorgungsnetzes 
(Abrechnung als Anschlussbeitrag, § 8 KAG NRW) bzw. 
eine individuelle Anbindung über Hausanschlüsse {Ab-
rechnung nach tatsächlichem Aufwand, § 10 KAG NRW) er-
folgen. 

12 GELOGISCHER DIENST NRW 

12.1 Mit Schreiben vom 02.11.2020 

12.1.1 Erdbebengefährdung 

Erdbebengefährdung 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, 
die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den 
Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 
4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu be-
rücksichtigen ist. 

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuord-
nung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 
eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geolo-
gischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 
350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst 

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetrage-
nen Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachge-
lagerten Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen bewältigt wer-
den können. Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 

Erdbebengefährdung 

Gemäß DIN 4149:2005 befindet sich das Plangebiet 
in der Erdbebenzone 3 und der Geologischen Unter-
grundklasse S zuzuordnen. DIN 4149:2005 wurde 
durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die 
Teile 1, 11NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestim-
mungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwen-
dung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen. 

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / 
geologischer Untergrundklasse zuzuordnen: 

• Gemeinde Titz, Gemarkung Hasselsweiler: 3 / S 

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zu-
rückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 
(DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bau-
aufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch 
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu be-
rücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 
„Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke 
gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten 
Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeu-
tungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. 

Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc. 

ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauauf-
sichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht 
durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand 
der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier ins-
besondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stütz-
bauwerke und geotechnische Aspekte“. 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien 
für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeu-
tungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 
und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbei-
werte wird ausdrücklich hingewiesen. 

12.1.2 Baugrund 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen ist im Plangebiet im Be-
reich der Flächen 1 und 2 Löss I Lösslehm verbreitet. Im südlichen 
Teil der Planfläche 3 ist ebenfalls Löss I Lösslehm verbreitet, im 
nördlichen Teil treten quartärzeitliche Ablagerungen in Bach – 
und Flusstälern (Schluff und Sand) auf. 

Östlich der Fläche 3 verläuft in Nordwest- I Südost- Richtung eine 
tektonische Störung, der Tiefental Sprung 2. Die Störung ist nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand des Geologischen Dienstes NRW 
nicht seismisch aktiv. 

Da der exakte Verlauf von Störungen oft nicht bekannt ist, wird 
vom GD NRW generell eine Störungszone ausgewiesen, die eine 

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetrage-
nen Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachge-
lagerten Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen bewältigt wer-
den können. Zusätzlich wird der nachfolgende Hinweis in 
die Innenbereichssatzung aufgenommen: 

Tektonische Störungszone 

Ein Teil des räumlichen Geltungsbereiches dieser In-
nenbereichssatzung befindet sich innerhalb der Stö-
rungszone der östlich der Fläche 3 verlaufenden tek-
tonischen Störung der Tiefental Sprung 2. Diese ist 
nach aktuellen Erkenntnissen seismisch aktiv. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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Breite von jeweils 100 m rechts und links der jeweiligen Störungs-
linie aufweist. 

Der nordöstlichste Teil der Fläche 3 liegt im Bereich dieser Stö-
rungszone. 

Zur Klärung des genauen Verlaufs der Störung und zur Fragestel-
lung einer möglichen Beeinflussung des Baugrundes durch Sümp-
fungsmaßnahmen im Rheinischen Braunkohlenrevier empfehle 
ich, soweit dies nicht bereits geschehen ist, eine Anfrage bei der 
RWE Power AG zu stellen. 

Vor Beginn von Baumaßnahmen ist der Baugrund ist objektbezo-
gen zu untersuchen und zu bewerten. 

 

13 IHK AACHEN 

13.1 Mit Schreiben vom 03.12.2020 

13.1.1 Keine Bedenken 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerblichen 
Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder- wo es der Fall ist- 
hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

13.2 Mit Schreiben vom 23.08.2021 

13.2.1 Keine Bedenken 

da der vorgesehene Planentwurf die Belange der gewerb-
lichen Wirtschaft entweder gar nicht berührt oder- wo es 
der Fall ist- hinreichend berücksichtigt, bestehen seitens 
der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen keine 
Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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14 KREIS DÜREN 

14.1 Mit Schreiben vom 11.12.2020 

14.1.1 Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 

Das Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung begrüßt 
grundsätzlich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Wachstums-
offensive, das Engagement der kreisangehörigen Kommunen zur 
Schaffung von Wohnraum und versucht die kreisangehörigen 
Kommunen dahingehend bestmöglich zu unterstützen. Wir haben 
uns mit dem hier vorliegenden Satzungsverfahren sehr ausführ-
lich auseinandergesetzt und in diesem Zusammenhang eine Orts-
besichtigung der satzungsgegenständlichen Flächen durchge-
führt. Eine abschließende Stellungnahme zum Sachverhalt ist uns 
zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich, da Ihre Anfrage sich 
auf gesamte Flurstücke bezieht, ohne in einem Satzungsentwurf 
Vorstellungen zur Ausprägung zum Maß der baulichen Nutzung 
zu machen. So hält es die Kreisplanung für erforderlich, die Be-
baubarkeit der Grundstücke mit einer Bautiefe von z.B. 40m fest-
zusetzen.  

Weiterhin bestehen innerhalb unseres Hauses verschiedene Auf-
fassungen zur allgemeinen Zulässigkeit der Erweiterungssatzung. 
Wir sind aktuell bemüht einen gemeinsamen Konsens zum Posi-
tiven zu finden. Hierzu regen wir an, Ihre Unterlagen zu vervoll-
ständigen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Genaue 
Aussagen zur Ausprägung zum Maß der baulichen Nutzung 
sind in diesem Verfahren nicht möglich. Nach § 34 BauGB 
müssen sich neue Gebäude und Nutzungen in die nähere 
Umgebung einfügen. Da die Flächen als Mischgebiet (MI) 
oder Dorfgebiet (MD) einzuschätzen sind, wurde im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag von einer, in diesen Ge-
bietstypen zulässigen Versiegelung ausgegangen, um den 
nötigen ökologischen Ausgleich zu bilanzieren. Im Rahmen 
dieses Verfahrens können ebenfalls keine Bautiefen festge-
setzt werden.  

Bezugnehmend auf den Hinweis die Unterlagen zu vervoll-
ständigen, wurden die Unterlagen auf Vollständigkeit über-
prüft. Hierbei ist das Ergebnis der Prüfung, dass die Unter-
lagen bereits vollständig sind.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

14.1.2 Wasserwirtschaft 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind folgende Belange zu beach-
ten: 

Aufgrund der topographischen Verhältnisse fließt Oberflächen-
wasser aus der Feldgemarkung teilweise lauf die Ortslage zu. Eine 

Der Rat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die Stel-
lungnahme stellt die Vollziehbarkeit nicht infrage.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Verschärfung der Abflusssituation mit entsprechenden Auswir-
kungen für die vorhandene Bebauung darf nicht eintreten. Dies 
ist im Rahmen der nachfolgenden Bauanträge und bei der Er-
schließung zu berücksichtigen. 

14.1.3 Immissionsschutz 

Gegen das Planverfahren bestehen Bedenken, da die im Verfah-
ren vorgebrachten Belange des Immissionsschutzes nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurden. 

Die Fläche 2 im Plangebiet grenzt nördlich an eine Pferdekoppel 
und dem dahinterliegenden Hof. östlich der Fläche 3 im Plange-
biet befinden sich in der Wiesenstraße eine Halle und Lagerflä-
chen des landwirtschaftlichen Hofes in der Poststraße 45. Im Nor-
den wird diese Fläche von einem landwirtschaftlichen Hof be-
grenzt. 

Im Rahmen des vorbeugenden Immissionsschutzes bitte ich im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und den Detaillierungs-
grad der Umweltprüfung alle schädlichen Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (u.a. Geräusche-
missionen und Geruchsimmissionen durch die Pferdehaltung), die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit o-
der die Nachbarschaft herbeizuführen, zu berücksichtigen. Hier-
bei sind nicht nur die vg. Anlagen zu berücksichtigen, sondern 
auch eine ggf. vorhandene Vorbelastung durch weitere Nutzun-
gen im Umfeld des Planungsvorhabens. 

Die Fläche 2 wird aus Gründen des Denkmalschutzes aus 
der Planung herausgenommen. Somit ist diese Fläche für 
den Immissionsschutz nicht mehr relevant.  

Für die Fläche 3 wurde ein Fachgutachter beauftragt, der 
im Rahmen seiner Recherche eine gutachterliche Stellung-
nahme verfasst hat, die zu dem Ergebnis kommt, dass 
keine Konflikte bezüglich der Schafhaltung zu erwarten 
sind. Weitere Quellen, die zu Konflikten führen konnten, 
ebenfalls nicht ausfindig gemacht werden und diesen sind 
aus dem bauplanungsrechtlichen Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme bereits heute Grenzen gegeben. Die Tier-
haltung ist im Sinne des Bestandsschutzes zu dulden und 
wird als ortstypisch angesehen (vgl. Kadansky-Sommer, 
2021). Die Vollziehbarkeit der Planung wird folglich nicht 
infrage gestellt. 

Der Stellung-
nahme wird ge-
folgt. 

14.1.4 Bodenschutz 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Der Rat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Es werden 
keine Anregungen oder Bedenken geäußert. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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14.1.5 Abgrabung 

Aus abgrabungsrechtlicher Sicht sind keine Belange betroffen. Der Rat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Es werden 
keine Anregungen oder Bedenken geäußert. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

14.1.6 Stellungnahme Natur und Landschaft 

Das Satzungsverfahren bereitet Eingriffe in Natur und Landschaft 
vor. 

Zur Erweiterung der o.g. Satzung liegen neben der Begründung 
ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB) und eine Arten-
schutzprüfung vor. 

Anhand der vg. Unterlagen ist erkennbar, dass die Belange von 
Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes eingestellt sind. 

Die notwendige Kompensation der vorbereiteten Eingriffsfolgen 
wird zum einen über das Ökokonto (Flächen 2 + 3) der Gemeinde 
und zum anderen (Fläche 1) über eine planbereichsexterne 
Ackerfläche (Umwandlung zu einer Streuobstwiese) ausgegli-
chen. 

Aus landschaftspflegerischer Sicht bestehen gegen die Abrun-
dungssatzung keine Bedenken, wenn sichergestellt ist, dass die 
im LFB unter Punkt 4.6, Seite 20 dargelegte Maßnahme und deren 
dauerhafte Unterhaltung verbindlich gesichert wird. 

Hierzu bedarf es eines öffentlich-rechtlichen Vertrags. 

Die Abbuchung aus dem Ökokonto habe ich vorgenommen. 

Die Stellungnahem wird zur Kenntnis genommen. Die Kom-
pensation für die Fläche 2 entfällt, da diese Fläche aus dem 
Verfahren genommen wurde. Die im LFB dargelegte Maß-
nahme wird vor Satzungsbeschluss vertraglich gesichert.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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14.2 Mit Schreiben vom 20.08.2021 

14.2.1 Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 

Seitens des SG 61/3 bestehen planungsrechtliche Beden-
ken: 

Bei der geplanten Änderung handelt es sich um eine Er-
gänzungssatzung gern. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, die gemäß 
der textlichen Begründung ohne Anpassung des Flächen-
nutzungsplanes erfolgen soll. (hier Flächen 1 und 2: Aus-
weisung als Fläche für die Landwirtschaft) 

Laut Kommentar "Brüggelmann" zum Baugesetzbuch ist 
eine generelle Voraussetzung einer solchen Satzung u.a. 
die Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung. Die städtebauliche Ordnung durch eine Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB ist jedoch nur gegeben, 
wenn sie den Festsetzungen des Flächennutzungsplanes 
nicht widerspricht. (Urteil VGH BaWü v. 08.04.2009 ff.) 

Wir schließen uns der Stellungnahme von Amt 63 an, dass 
die Satzung für die Teilflächen 1 und 2 einer städtebauli-
chen Ordnung zuwiderläuft, da diese im FNP als landwirt-
schaftliche Flächen dargestellt werden. Bezüglich der Ein-
beziehung der Teilfläche 3 haben wir keine Bedenken, da 
diese im FNP bereits als gemischte Baufläche ausgewiesen 
wird. 

Um auf den Teilflächen 1 und 2 eine Wohnbebauung zu re-
alisieren und die städtebauliche Ordnung zu wahren, re-
gen wir an eine Flächennutzungsplanänderung durchzu-
führen. 

Durch Entwicklungssatzungen nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB können die Gemein-
den „bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile festlegen, wenn die 
Flächen im Flächennutzungsplan als Baufläche dar-
gestellt sind“. Darüber hinaus können die Gemeinden 
durch Einbeziehungs- bzw. Ergänzungssatzung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB „einzelne Außenbe-
reichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flä-
chen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden 
Bereichs entsprechend geprägt sind.“ Während das 
Erfordernis der Darstellung von Bauflächen im Flä-
chennutzungsplan für die Entwicklungssatzung ex-
plizit aufgeführt wird, ist dies bei der Einbeziehungs- 
bzw. Ergänzungssatzung nicht der Fall. Damit legt 
bereits der genaue Gesetzeswortlaut nahe, dass die 
Aufstellung der zuletzt genannten Satzung nicht an 
die Darstellung von Bauflächen gebunden ist. In der 
vom Eingeber aufgeführten Rechtsprechung wird 
demgegenüber wie folgt ausgeführt:  

„Das Erfordernis einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung nach § 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
1 BauGB schließt grundsätzlich ein, dass die 
Einbeziehungssatzung den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes nicht widerspricht 
(Rieger in Schrödter a.a.O. § 34 RdNr. 92; Dürr 
in Brügelmann, BauGB, § 34 RdNr. 127; Söfker 
in Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, § 34 
RdNr. 105). Vorliegend steht die Ausweisung 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 



 

Landgemeinde Titz 

Abwägung zu den Behörden und TÖBs  22 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

einer Teilfläche […] im Widerspruch zu der 
Darstellung des Flächennutzungsplanes, der 
insoweit eine landwirtschaftliche Nutzung vor-
sieht. Allerdings sind hinsichtlich der Überein-
stimmung der Satzung mit den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans die Grundsätze des 
sogenannten Entwicklungsgebots i. S. § 8 Abs. 
2 BauGB entsprechend anzuwenden (Se-
natsurt. v. 19.05.2004 - 5 S 2771/01 -, BRS 67 
Nr. 94 zum insoweit vergleichbaren Fall einer 
Festlegungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 BauGB; Söfker a.a.O., § 34 RdNr. 120, 
105).“ (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 08.04.2009 - 5 S 1054/08, Rn 45) 

Dem kann zunächst entgegengehalten werden, dass 
sich der Senat u.A. auf ein eigenes Urteil von 
19.05.2004 zur Entwicklungssatzung bezieht. Bereits 
an dieser Stelle erfolgt somit eine inhaltliche Vermi-
schung der Entwicklungssatzung und der – vorlie-
gend verfahrensgegenständlichen – Einbeziehungs- 
bzw. Ergänzungssatzung. 

Ebenso wird im Urteil Bezug genommen auf die Rand-
nummern 105 und 120 des Kommentars zum Bauge-
setzbuch von Ernst-Zinkahn-Bielenberg. Unter Rand-
nummer 105 wird jedoch lediglich ausgeführt, dass 
die Entwicklungssatzung an die Darstellung von Bau-
flächen im Flächennutzungsplan gebunden ist: 

„Die Fläche, die in der Entwicklungssatzung 
festgelegt wird, muss im Flächennutzungsplan 
als Baufläche dargestellt sein“ (vgl. 
EZBK/Söfker BauGB § 34 Rn. 105) 

Darüber hinaus wird unter Randnummer 120 darauf 
verwiesen, dass die Aufstellung einer Einbeziehungs- 
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bzw. Ergänzungssatzung an eine geordnete, städte-
bauliche Entwicklung gebunden ist. Dies wird von der 
Gemeinde keinensfalls in Frage gestellt. Allerdings 
wird im Kommentar deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass die Darstellung von Bauflächen im Flächennut-
zungsplan lediglich ein Indiz für eine geordnete, 
städtebauliche Entwicklung darstellt; nicht jedoch 
eine Voraussetzung: 

„Nicht erforderlich ist, dass für einzelne Au-
ßenbereichsflächen im Flächennutzungsplan 
Bauflächen dargestellt worden sind (anders 
die Entwicklungssatzung nach Absatz 4 Satz 1 
Nr. 2). Allerdings kann die Bauflächendarstel-
lung im Flächennutzungsplan die nach Ab-
satz 5 Satz 1 Nr. 1 geforderte Vereinbarkeit 
mit einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung (dazu → Rn. 120) unterstützen.“ (vgl. 
ebd. Rn. 118b) 

Eine Ausnahme von den vorgenannten Aussagen 
wird lediglich für den Fall gesehen, dass eine Satzung 
im Wiederspruch zu den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes steht: 

„Davon zu trennen ist der Fall, in dem die Sat-
zung im Widerspruch steht zu Darstellungen 
des Flächennutzungsplans. Dies kann die Ver-
einbarkeit mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung in Frage stellen.“ (vgl. ebd.) 

Da eine geordnete, städtebauliche Entwicklung nicht 
an die Darstellung von Bauflächen im Flächennut-
zungsplan gebunden ist, kann ein Widerspruch zu 
den Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht 
bereits dann vorliegen, wenn in diesem die Darstel-
lung „Flächen für die Landwirtschaft“ getroffen wird. 
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Vielmehr bedarf es einer Darstellung, die der Aufstel-
lung einer Einbeziehungs- bzw. Ergänzungssatzung 
explizit entgegensteht:  

„Für die Ergänzungssatzung gilt Ähnliches. Mit 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
ist es auch hier nicht vereinbar, wenn für die 
betreffenden Grundstücke im Flächennut-
zungsplan eine mit der Einbeziehung in den 
Innenbereich nicht zu vereinbarende Nutzung 
dargestellt ist (zB die Darstellung für Anlagen 
und Einrichtungen des Gemeinbedarfs oder 
des überörtlichen Verkehrs, die durch die Ein-
beziehung des Grundstücks in den Innenbe-
reich nicht mehr umsetzbar wären). Sofern der 
Flächennutzungsplan jedoch andere Nut-
zungsmöglichkeiten nicht gezielt ausschließt – 
wie zB bei der bloßen Darstellung von Flächen 
für die Landwirtschaft (→ § 35 Rn. 73) –, steht 
dies der Einbeziehung in einer Innenbereichs-
satzung nicht entgegen.“ (Battis/Krautzber-
ger/Löhr/Mitschang/Reidt BauGB § 34 Rn. 91) 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Erwägun-
gen kann die vom Eingeber aufgeführte Rechtspre-
chung nicht auf den vorliegenden Planungsfall über-
tragen werden. Allerdings bringt auch das Amt 63 
des Kreises Düren nichts anderes zum Ausdruck. 
Vielmehr fasst dieses wir folgt zusammen: 

„Eine allgemeingültige Aussage darüber, ob 
die abweichenden Darstellungen eines FNP ei-
ner Einbeziehungssatzung entgegenstehen, ist 
nach dem oben Gesagten nicht möglich. Es ist 
jeweils eine Betrachtung des konkreten Einzel-
falles erforderlich, ob unter dem Gesichts-
punkt der Vereinbarkeit mit einer geordneten 
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städtebaulichen Entwicklung im Rahmen des 
Entwicklungsgebotes Abweichungen vom FNP 
zulässig sind.“ (vgl. Nr. Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.) 

Im vorliegenden Fall ist eine geordnete, städtebauli-
che Entwicklung erkennbar. Die für eine Einbezie-
hung vorgesehenen Flächen sind jeweils kleinteilig. 
Sie werden überwiegend von bodenrechtlich oder 
städtebaulich relevanten Nutzungen wie Wirt-
schaftswegen oder Gehölzstrukturen eingefasst und 
würden die Ortslage in kompakter Weise abrunden.  

Aufgrund ihrer Größe, ihres Zuschnittes sowie ihrer 
Abgrenzung gegenüber den umliegenden Nutzungen 
wären die an die zur Einbeziehung empfohlenen Flä-
che angrenzenden Bereiche weiterhin dem Außenbe-
reich zuzuordnen. Eine Entstehung ungewollter Bau-
lücken und hierdurch bedingter, ungesteuerter Sied-
lungsentwicklungen wäre nicht zu befürchten.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

14.2.2 Amt für Bauordnung, Tiefbau und Wirtschaftsförderung 

In der Begründung zur 1. Änderung der Satzung Ober die 
Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Ge-
meinde Titz Ortsteil Hasseisweiler wird unter Punkt 2.2- 
Flächennutzungsplan- davon ausgegangen, dass bei der 
Einbeziehung der Flächennutzungs-plan - mit Ausweisung 
Fläche für die Landwirtschaft- eine geordnete städtebauli-
chen Entwicklung, dem Vorhaben nicht entgegensteht. 

Unter zu Grunde Legung der Rechtsprechung und der Kom-
mentierung ist dem nicht so. (VGH BadenWürttemberg Be-
schlusses 8.4.2009 5 S 1054108 BayVGH, Beschluss vom 
12.03.2019, 1 NE 19.85; so auch Söfker in Ernst-Zinkahn-

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Es wird auf 
das Kapitel 14.1.1 verwiesen, wo bezüglich dieser 
Thematik ausführlich Stellung genommen wird.  

 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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Bielenberg, Kommentar zum BauGB, § 34 Randnr. 118 b, 
119 sowie Dürr in BrOgelmann, BauGB, § 34, Randnr. 210). 

Läuft die Satzung also den Darstellungen im FNP zuwider, 
kann dies die Vereinbarkeit mit der geordneten städtebau-
lichen Entwicklung in Frage stellen, mit der Folge, dass die 
Satzung nichtig wäre, wenn diese Vereinbarkeit nicht ge-
geben ist. 

Im Bezug auf die Fläche Nr. 1 bis 3 wird diese geordnete 
städtebauliche Entwicklung in Frage gestellt. Diese Fläche 
liegt komplett in der Fläche für Landwirtschaft und wird 
über die letzte Bebauung hinweg erweitert, so dass hier 
keine geordnete Städtebaulichen Entwicklung gegeben ist, 
wenn der Flächennutzungsplan nicht parallel geän-
dert/angepasst wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Baugrundstücke (pla-
nungsrechtlich und bauordnungsrechtlich) an der öffentli-
chen Verkehrsfläche angrenzen müssen und eine gesi-
cherte Erschließung (Wegemäßig und Leitungsmäßig 
Strom, Wasser, Abwasser) benötigen. Bei der Nordstraße 
und bei der Wiesenstraße ist eine straßenrechtliche Wid-
mung eventuell erforderlich, da an diesen Wegen noch 
keine Bebauung mit notwendiger öffentlicher Erschließung 
vorhanden ist. 

Als Anlage wird die Rechtsexpertise des Ordnungs- und 
Rechtsamtes beigefügt. 

1. Nachtrag, Status: Bedenken & Hinweise hier Klarstel-
lung zur Fläche Nr. 3 (Ergänzung) 

ln der Begründung zur 1. Änderung der Satzung Ober die 
Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Ge-
meinde Titz Ortsteil Hasseisweiler wird unter Punkt 2.2 - 
Flächennutzungsplan – davon ausgegangen, dass bei der 
Einbeziehung der Flächennutzungs-plan- mit Ausweisung 
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Fläche für die Landwirtschaft- eine geordnete städtebauli-
chen Entwicklung, dem Vorhaben nicht entgegensteht. 

Unter zu Grunde Legung der Rechtsprechung und der Kom-
mentierung ist dem nicht so. (VGH BadenWürttemberg Be-
schlusses 8.4.2009 5 S 1054/08 BayVGH, Beschluss vom 
12.03.2019, 1 NE 19.85; so auch Söfker in Ernst-Zinkahn-
Bielenberg, Kommentar zum BauGB, § 34 Randnr. 118 b, 
119 sowie Dürr in Brügelmann, BauGB, § 34, Randnr. 210). 

Läuft die Satzung also den Darstellungen im FNP zuwider, 
kann dies die Vereinbarkeit mit der geordneten städtebau-
lichen Entwicklung in Frage stellen, mit der Folge, dass die 
Satzung nichtig wäre. wenn diese Vereinbarkeit nicht ge-
geben ist. 

Im Bezug auf die Fläche Nr. 1 bis 3 wird diese geordnete 
städtebauliche Entwicklung in Frage gestellt. Diese Fläche 
liegt komplett in der Fläche für Landwirtschaft und wird 
über die letzte Bebauung hinweg 

erweitert, so dass hier keine geordnete Städtebaulichen 
Entwicklung gegeben ist, wenn der Flächennutzungsplan 
nicht parallel geändert/angepasst wird. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Baugrundstücke (planungsrechtlich 
und bauordnungsrechtlich) an der öffentlichen Verkehrs-
fläche angrenzen müssen und eine gesicherte Erschlie-
ßung ( Wegemäßig und Leitungsmäßig Strom, Wasser. Ab-
wasser) benötigen. Bei der Nordstraße und bei der Wie-
senstraße ist eine straßenrechtliche Widmung eventuell 
erforderlich, da an diesen Wegen noch keine Bebauung mit 
notwendiger öffentlicher Erschließung vorhanden ist. 

Dies gilt nicht für die Fläche Nr. 3 Kreuzstraße. Hier ist eine 
geordnete Städtebauliche Entwicklung gegeben, da der 
Flächennutzungsplan eine Baufläche ausweist. 

Als Anlage wird die Rechtsexpertise des Ordnungs- und 
Rechtsamtes beigefügt. 
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PS: Die vorhandene Abgrenzungssatzung im Inkas Weg 
hat einen Übertragungsfehler. Die Satzung verspringt hier 
schon bei Haus Nr. 18 Kreuzstr. 

14.2.3 Wasserwirtschaft 

Folgender Hinweis ist in den o.g. Bebauungsplan aufzu-
nehmen: 

Aufgrund der topographischen Verhältnisse fließt Oberflä-
chenwasser aus der Feldgemarkung teilweise auf die Orts-
lage zu. Eine Verschärfung der Abflusssituation mit ent-
sprechenden Auswirkungen für die vorhandene Bebauung 
darf nicht eintreten. Dies ist im Rahmen der nachfolgenden 
Bauanträge und bei der Erschließung zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme kann ohne Änderung der Plan-
konzeption berücksichtigt werden. Es wird der fol-
gende Hinweis in die Satzung aufgenommen. 

Oberflächenwasser 

„Aufgrund der topographischen Verhältnisse fließt 
Oberflächenwasser aus der Feldgemarkung teilweise 
auf die Ortslage zu. Eine Verschärfung der Abflusssi-
tuation mit entsprechenden Auswirkungen für die 
vorhandene Bebauung darf nicht eintreten. Dies ist 
im Rahmen der nachfolgenden Bauanträge und bei 
der Erschließung zu berücksichtigen. 

Die Stellung-
nahme wird 
berücksichtigt. 

14.2.4 Immissions- und Bodenschutz 

Keine Bedenken. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

14.2.5 Abgrabungen 

Keine Belange. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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14.2.6 Natur und Landschaft 

Zur Satzung liegen neben dem Plan die Begründung, ein 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag und eine ASP vor. 

Gegen die Fläche 1 der 1. Änderung der Innenbereichssat-
zung der Ortslage Hasseisweiler bestehen aus land-
schaftspflegerischer Sicht keine Bedenken. Für die not-
wendige plangebietsexterne Kompensation (Anlage einer 
Streuobstwiese) empfehle ich eine Ergänzung entspre-
chend des angehängten Flyers zum öffentlich-rechtlichen 
Vertrag. 

Zur Fläche 2 ist bei der Anhörung des Naturschutzbeirates 
am 2. August 2021, entgegen der vorliegenden ASP, auf 
ein Steinkauzvorkommen verwiesen worden (siehe beige-
fügte Karte mit Daten der EGE "Steinkauz-Juli-2021"). 
Demzufolge bedarf es zur Einbeziehung dieser Fläche in 
den Innenbereich einer weiter vertiefenden Artenschutz-
prüfung, um die Vereinbarkeit der beabsichtigten bauli-
chen Nutzung mit dem Artenschutz darzulegen. Bis dahin 
bestehen für diesen Bereich aus hiesiger Sicht Bedenken.  

Gegen die Fläche 3 der 1. Änderung der Innenbereichssat-
zung bestehen aus landschaftspflegerischer Sicht keine 
Bedenken.  

Karte und Informationsblatt "Fachgerechte Obstbaum-
pflege" siehe Anhang. 

Die empfohlene Ergänzung wird in den städtebauli-
chen Vertrag eingearbeitet.  

Die Stellungnahme der Gesellschaft zur Erhaltung 
der Eulen e. V: bezieht sich auf die ehemalige Fläche 
2. Diese wurde bereits zur erneuten Offenlage aus 
der Satzung herausgenommen. Für die jetzige Fläche 
2 wurden vom Artenschutzgutachter eine Arten-
schutzprüfung der Stufe II durchgeführt. Dabei 
konnte der Steinkauz nicht lokalisiert werden und 
auch kein weiterer Verdacht festgestellt werden (vgl. 
Fehr 2020). 

Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Stellung-
nahme wird in 
Teilen gefolgt. 

14.2.7 Naturschutzbeirat 

Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde ist im Rah-
men der Beteiligung nach § 70 Abs. 2 Landesnaturschutz-
gesetz zu o.g. Bauleitplanverfahren angehört worden und 
hat hierzu wie folgt Stellung genommen: 

Die Stellungnahme der Gesellschaft zur Erhaltung 
der Eulen e. V: bezieht sich auf die ehemalige Fläche 
2. Diese wurde bereits zur erneuten Offenlage aus 
der Satzung herausgenommen. Für die jetzige Fläche 
2 wurden vom Artenschutzgutachter eine Arten-
schutzprüfung der Stufe II durchgeführt. Dabei 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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Aus Sicht des Beirats bestehen gegen die Einbeziehung der 
Flächen 1 und 3 in die Ortslage von Hasseisweiler keine 
Bedenken. 

Allerding bestehen Bedenken gegen die Einbeziehung der 
Fläche 2 (südwestlich Hasselsweiler), da hier I entgegen 
der vorliegenden ASP ein laut Auskunft der EGE in den ver-
gangenen drei Jahren regelmäßig besetztes Steinkauzre-
vier betroffen ist. 

konnte der Steinkauz nicht lokalisiert werden und 
auch kein weiterer Verdacht festgestellt werden (vgl. 
Fehr 2020). 

14.2.8 Anlage 1: Ordnungs- und Rechtsamt 

nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB können durch Satzung 
einzelne 

Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flä-
chen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Be-
reichs entsprechend geprägt sind (Ergänzungs/Einbezie-
hungssatzung). 

Dem Gesetzeswortlaut nach ist hierbei- im Gegensatz zur 
Entwicklungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2- eine 
Darstellung dieser Flächen im FNP als Baufläche nicht er-
forderlich. 

Allerdings ist weitere Voraussetzung für den Erlass einer 
Einbeziehungssatzung, dass diese mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist (§ 34 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 1 BauGB). 

Das Erfordernis einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung schließt grundsätzlich ein, dass die Einbezie-
hungssatzung den Darstellungen des FNP nicht wider-
spricht (so VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 
08.04.2009, 5 S 1 054/08; BayVGH, Beschluss vom 
12.03.2019, 1 NE 19.85; so auch Söfker in Ernst-Zinkahn-
Bielenberg, Kommentar zum BauGB, § 34 Randnr. 118 b, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine konkreten Anregungen oder Bedenken 
vorgetragen. Die vorgetragenen Hinweise wurden 
bei der Ausarbeitung der Planung berücksichtigt 
(vgl. Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.). 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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119 sowie Dürr in Brügelmann, BauGB, § 34, Randnr. 21 
0). 

Läuft die Satzung also den Darstellungen im FNP zuwider, 
kann dies die Vereinbarkeit mit der geordneten städtebau-
lichen Entwicklung in Frage stellen, mit der Folge, dass die 
Satzung nichtig wäre, wenn diese Vereinbarkeit nicht ge-
geben ist. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass hinsichtlich der Über-
einstimmung der Satzung mit den Darstellungen des FNP 
die Grundsätze des sogen. Entwicklungsgebotes im Sinne 
des § 8 Abs. 2 BauGB entsprechend anzuwenden sind (so 
VGH BW, BayVGH s.o.) "Entwickeln" bedeutet dabei nicht, 
dass die Darstellungen des FNP lediglich auf den Maßstab 
des BPlans heruntergebrochen werden. Vielmehr ist die 
grobmaschige Planung des FNP auf die Ebene des BPianes 
zu konkretisieren. Dabei kann es zulässig sein, die Grenze 
zwischen den Nutzungsarten zu verschieben oder auch für 
kleinere Flächen eine andere Nutzung festzusetzen. 

Bezogen auf die Einbeziehungssatzung bedeutet dies, dass 
Abweichungen der Satzung von den Darstellungen des FNP 
dann zulässig sind, wenn sie sich aus dem Übergang in 
eine konkretere Planungsstufe rechtfertigen und die 
Grundkonzeption des FNP unberührt lassen. Ein geringer 
Umfang der Abweichung kann dabei noch vom sogen. 
"Entwicklungsspielraum" gedeckt sein. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 

Eine allgemeingültige Aussage darüber, ob die abweichen-
den Darstellungen eines FNP einer Einbeziehungssatzung 
entgegenstehen, ist nach dem oben Gesagten nicht mög-
lich. Es ist jeweils eine Betrachtung des konkreten Einzel-
falles erforderlich, ob unter dem Gesichtspunkt der Verein-
barkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
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im Rahmen des Entwicklungsgebotes Abweichungen vom 
FNP zulässig sind. 

14.2.9 Anlage 2 

 

Der Anhang wird zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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14.2.10 Anlage 3 



 

Landgemeinde Titz 

Abwägung zu den Behörden und TÖBs  34 

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge Beschlussvor-
schläge 

 

Der Anhang wird zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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15 LANDESBETRIEB STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN, NIEDERLASSUNG VILLE-EIFEL 

15.1 Mit Schreiben vom 21.10.2020 

15.1.1 Keine Bedenken 

gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen seitens der Regionalnie-
derlassung Ville-Eifel vom Grundsatz her keine Bedenken, da die 
Erschließung über die K 5 lediglich indirekt zur L 241 erfolgt. 

Ich bitte wegen der Nähe zur A 44 die Autobahnniederlassung 
Krefeld am Verfahren zu beteiligen. 

Es werden keine Anregungen oder Bedanken vorgetragen. 
Die Autobahnniederlassung Krefeld wurde am Verfahren 
beteiligt und die Stellungnahme in die Abwägung einbezo-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird be-
rücksichtigt. 

15.2 Mit Schreiben vom 12.07.2021 

15.2.1 Keine Bedenken 

gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen seitens der Regi-
onalniederlassung Ville-Eifel vom Grundsatz her keine Be-
denken, da die Erschließung über die K 5 lediglich indirekt 
zur L 241 erfolgt. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

16 LANDESBETRIEB STRAßENBAU NORDRHEIN-WESTFALEN, AUTOBAHNNIEDERLSSUNG KREFELD 

16.1 Mit Schreiben vom 04.12.2020 

16.1.1 Keine Bedenken 

die Autobahnniederlassung Krefeld ist für den Betrieb und die Un-
terhaltung der westlich des Plangebietes verlaufenden Autobahn 
44, Abschnitt 9 zuständig. 

Die Abrundungssatzung der Ortslage Hasseisweiler wird erwei-
tert, um den Bedarf an Wohnbauland decken zu können. 

Die Plangebiete rücken gegenüber den bestehenden Wohn-
gebieten im direkten Umfeld nicht näher an die bestehen-
den, übergeordneten Verkehrstrassen ran. Insofern be-
steht kein Anfangsverdacht für die Annahme, dass die Pla-

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Seitens der Autobahnniederlassung Krefeld bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. 

Die o.a. Bauleitplanung wird in Kenntnis der in Nähe vorhandenen 
Autobahn 44 und deren negativen Auswirkungen aufgestellt. 

Ich weise darauf hin, dass gegenüber der Straßenbauverwaltung 
weder jetzt noch zukünftig aus dieser Planung Ansprüche auf ak-
tiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich wer-
dende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend ge-
macht werden können. 

Eine spürbare Änderung des Verkehrsaufkommens durch die zu-
sätzliche Bebauung mit Auswirkungen auf das umliegende klassi-
fizierte Straßennetz ist nicht zu erwarten. 

Belange der Straßenbauverwaltung werden durch die festgesetz-
ten Kompensationsmaßnahmen nicht berührt. 

nung ein Erfordernis zur Umsetzung von Lärmschutzmaß-
nahmen gegenüber verkehrsbedingten Emissionen begrün-
det. 

17 LNU 

17.1 Mit Schreiben vom 20.08.2021 

17.1.1 Ablehnung der Planung 

Die Darstellung der Flächen 2 und 3 in der ASP II stimmt 
nicht mit der Darstellung dieser Flächen in der Begründung 
zur 2. Änderung der Innenbereichssatzung überein. 

Wie aus der ASP II hervorgeht, wurden in Teilfläche I drei 
junge Waldohreulen beobachtet, das heißt dass in der 
Nähe ein Brutrevier der planungsrelevanten Waldohreule 
liegt und die Teilfläche darüber hinaus auch Nahrungsha-
bitat der Eule ist. 

In Teilfläche 2 befindet sich ein aktuelles Steinkauzrevier. 
Teilfläche 2 steht damit unter Schutz und darf nicht bebaut 
werden. 

Die ehemalige Fläche 2 wurde wegen Artenschutz- 
und Denkmalpflegerischer Bedenken aus der Sat-
zung genommen. Dadurch wurde die ehemalige Flä-
che 3 zur Fläche 2 umbenannt. Die aktuelle Fläche 3 
wurde neu aufgenommen. 

Für die Fläche 1 wird ein Ausgleich in direkter Umge-
bung zum Plangebiet geschaffen. Dabei wurden alle 
vom Fachgutachter notwendigen Maßnahmen beach-
tet, sodass eine Gefährdung der Waldohreule ausge-
schlossen werden kann. 

Die Stellungnahme der Gesellschaft zur Erhaltung 
der Eulen e. V: bezieht sich auf die ehemalige Fläche 
2. Diese wurde bereits zur erneuten Offenlage aus 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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Teilfläche 3 liegt im LSG 2.2-1 mit dem behördenverbind-
lichen Entwicklungsziel I. 

Alle drei Teilflächen sind naturschutzrechtlich für eine Be-
bauung unzulässig, aus diesem Grund lehnt die LNU die 
beantragte Änderung der Innenbereichssatzung ab. 

der Satzung herausgenommen. Für die jetzige Fläche 
2 wurden vom Artenschutzgutachter eine Arten-
schutzprüfung der Stufe II durchgeführt. Dabei 
konnte der Steinkauz nicht lokalisiert werden und 
auch kein weiterer Verdacht festgestellt werden (vgl. 
Fehr 2020). 

Das Entwicklungsziel 1 bedeutet kein pauschales 
Bauverbot. Ein zurücktreten des Landschaftsplans im 
Falle einer Bauleitplanung ist möglich und wurde von 
der unteren Naturschutzbehörde nicht beanstandet. 
Im vorderen Teil des Grundstücks ist bereits heute 
eine Bebauung zulässig. Der hintere Teil orientiert 
sich an den beiden Nachbargrundstücken, die eben-
falls dem Innenbereich zuzuordnen sind.  

Der Stellungnahme kann somit nicht gefolgt werden. 

18 LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN 

18.1 Mit Schreiben vom 03.12.2020 

18.1.1 Planungsrechtliche Bedenken 

Seitens der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Kreis-
stelle Düren, bestehen aus agrarstruktureller Sicht Bedenken. 

Planungsrechtliche Bedenken 

ln § 34 Abs.4 Nr. 3 BauGB ist Folgendes formuliert: 

"Die Gemeinde durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in 

die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die 

einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angren-

zenden Bereichs entsprechend geprägt sind." 

Unserer Ansicht nach sind die Voraussetzungen nach§ 34 Abs. 4 
Nr. 3 für die "Fläche 3" nicht erfüllt. Wie von Ihnen selbst auf S. 
2 der Begründung beschrieben, ist diese Fläche von einer land-
wirtschaftlichen Hofstelle und Privatgärten geprägt Die Fläche ist 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Nach 
Überprüfung der Flächen ist das Ergebnis, dass die Voraus-
setzungen für eine Einbeziehung gegeben sind. Die Fläche 
wird durch bauliche Nutzungen im planungsrechtlichen In-
nenbereich geprägt und Zäsuren am Übergang zur freien 
Feldflur hinreichend geprägt.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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größtenteils von freier Agrarlandschaft umgeben. Die Privatgär-
ten im Süden stellen eine Übergangszone zur Agrarlandschaft 
dar. 

Bitte prüfen Sie erneut, ob die Einbeziehung der "Fläche 3" pla-
nungsrechtlich nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 zulässig ist. Im Zuge der 
Planung sollen wertvolle Dauergrünlandflächen dauerhaft der 
landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Die Fläche ist mit einer 
Bodenwertzahl von 70-90 als besonders wertvoll für die Landwirt-
schaft anzusehen. 

18.1.2 Betroffenheit landwirtschaftlicher Betriebe 

Die Ortslage Titz - Hasselsweiler ist stark landwirtschaftlich ge-
prägt und verfügt über aktive Hofstellen. 

ln diesem Zusammenhang weisen wir auf die Inhalte des aktuel-
len Landesentwicklungsplanes hin (Punkt 7.5-2): "Landwirt-

schaftliche Betriebe sollen in ihrem Bestand und ihren Entwick-

lungsmöglichkeiten gesichert werden. Bei unvermeidbaren Inan-

spruchnahmen landwirtschaftlicher Nutzflächen sollen negative 

Wirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe so gering wie möglich 

gehalten werden. Unter Berücksichtigung der jeweiligen regiona-

len und fokalen Gegebenheiten sollen bei der Umsetzung von re-

gionalplanerischen Festlegungen auf der Ebene der Fach- oder 

Bauleitplanung agrarstrukturverträgliche Lösungen in Koopera-

tion mit den Betroffenen entwickelt und- falls möglich - durch die 

Instrumente der ländlichen Bodenordnung begleitet werden.“ 

Folgende Hofstelle ist vom Entwurf der Innenbereichssatzung di-
rekt betroffen: 

Fläche 3 

Östlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich die Hofstelle 
des landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebs der Familie Wag-
ner. Der Betrieb bewirtschaftet ca. 4,5 ha Dauergrünland und hält 
ca. 60 Schafe. 

Die genannte Hofstelle wird durch die Erweiterung des In-
nenbereiches nicht an einer weiteren Entwicklung gehindert 
oder in ihrem aktuellen Betrieb eingeschränkt. Um den Im-
missionsschutz ausreichend zu berücksichtigen wurde eine 
gutachterliche Stellungnahme in Auftrag gegeben. Dieses 
kommt zu dem Ergebnis, dass keine Konflikte bezüglich der 
Schafhaltung zu erwarten sind (vgl. Kadansky-Sommer, 
2021).  

Der Stellung-
nahme wird in 
Teilen gefolgt. 
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Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den Be-
standsschutz des landwirtschaftlichen Betriebes (Art. 14 GG) hin 
und fordern entweder: 

1. Die „Fläche 3" nicht in die Innenbereichssatzung mit einzube-
ziehen 

oder 

2. ein Immissionsschutzgutachten zu erstellen. 

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Erschließung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen für den landwirtschaftlichen Verkehr 
in Richtung Süden über die Poststraße und Wiesenstraße gesi-
chert bleiben muss. 

18.1.3 Kompensationsmaßnahmen 

Im Zuge der Planung muss der Eingriff in den Naturhaushalt und 
ein artenschutzrechtlicher Ausgleich erfolgen. 

Aus agrarstruktureller Sicht ist es essenziell, dass der Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen im Zuge von Planvorhaben, auf das 
Minimum reduziert wird. 

Dies betrifft insbesondere auch die Anlage von Kompensations-
maßnahmen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

Dazu ist in § 15 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes Folgendes 
geregelt: 

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf ag-

rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, Insbesondere sind 

für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden 

nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Es ist vor-

rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Maß-

nahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernet-

zung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pfle-

gemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaus-

halts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, 

Nach Rücksprache mit dem Artenschutzgutachter wird die 
Fläche auf der erforderlichen 1:1 Ausgleich von 1.917qm 
beschränkt. Durch die Anlage einer Obstbaumwiese werden 
die Artenschutzmaßnahme und der ökologische Ausgleich 
kombiniert, was den wertvollen Ackerboden schont. Auf der 
verkleinerten Fläche werden insgesamt 11.502 Ökopunkte 
generiert, was einen Überschuss von 7.668 Ökopunkten 
bedeutet. Aufgrund des notwendigen 1:1 Ausgleiches kann 
diese Fläche nicht weiter verkleinert werden. Mit der Ver-
kleinerung der Fläche wurden jedoch ca. 2800 m² landwirt-
wirtschaftlicher Fläche erhalten.  

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung ge-

nommen werden. 

Die Gegenüberstellung von Bestand und Planung auf S. 20-21 des 
landschaftspflegerischen Fachbeitrags ist für uns nicht schlüssig. 
So entsteht nach Ihren Angaben für die Flächen 1-3 insgesamt 
ein ökologisches Defizit von 22.038 Biotopwertpunkten. Die ge-
plante Ausgleichsfläche soll auf 4.721 m2 auf der Gemarkung Has-
selsweiler, Flur 12, Flurstück 27, angelegt werden. Dort soll ein 
multifunktionaler Ausgleich stattfinden, der nach Ihren Angaben 
18.884 Biotopwertpunkte generiert. 

Daraus ergibt sich dann ein verbleibendes Defizit von nur 3.154 
Biotopwertpunkten. 

Trotzdem werden 17.227 Biotopwertpunkte für die Flächen 2 und 
3 über ein bestehendes Ökokonto abgegolten. 

Unserer Ansicht nach bleibt somit der Großteil der Biotopwert-
punkte, die durch die Anlage der neuen Kompensationsmaß-
nahme entstehen, ungenutzt. 

Wir fordern deshalb die geplante Kompensationsmaßnahme, wel-
che auf sehr wertvollen Ackerböden mit einer Bodenwertzahl von 
75-85 angelegt werden soll, insbesondere unter Berücksichtigung 
des Punktes 7.5-2 des LEP NRW, auf das notwendige Minimum zu 
verkleinern. Die Berücksichtigung agrarstruktureller Belange ist 
wesentlich bei der planarischen Abwägung. Dies erscheint uns ge-
rade in diesem Fall bedeutend. 

Nach Ihren Angaben muss die Artenschutzmaßnahme im Verhält-
nis von 1:1 ausgeglichen werden. Da "Fläche 1" 1.917 m2 groß 
ist, fordern wir die Kompensationsmaßnahme zumindest auf 
diese Flächengröße zu beschränken. 

Wir bitten Sie in diesem Zuge außerdem zu prüfen, ob es auf 
diesen fruchtbaren Böden tatsächlich erforderlich ist, Ackerland 
im Verhältnis von 1:1 in Grünland umzuwandeln. 

Unseres Erachtens erscheinen die Artenschutzansprüche der Wal-
dohreule und ihrer Beutetiere durch lückige Ackerkulturen mit 
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weitem Reihenabstand - wie Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln, 
ggf. im Wechsel in der Fruchtfolge mit streifenförmigen Anbau 
von Getreide - realisierbar. (siehe https://artenschutz.natur-
schutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/ar-
ten/gruppe/voegel/massn/102978). 

Der Erhalt von Ackerland ist auch aus Klimaschutzgründen, durch 
die hohe Grundwasserneubildung, essenziell. 

Die Verkleinerung der notwendigen Kompensationsflächen hat 
absoluten Vorrang vor einer etwaigen Einbuchung des oben ge-
nannten Punkteüberschusses in ein Ökokonto. 

18.2 Mit Schreiben 17.08.2021 

18.2.1  

gegen die oben genannte Planung bestehen seitens der 
Landwirtschaftskammer NRW, Kreisstelle Düren, weiter-
hin Bedenken. 

Zunächst begrüßen wir, dass die Kompensationsfläche auf 
die Fläche 1 917 qm beschränkt wird. Somit wird kostbare 
landwirtschaftliche Fläche für die Landwirtschaft erhalten. 

Dem landwirtschaftlichen Betrieb, der sich nordöstlich der 
Flache 2 befindet, gehen allerdings durch die geplante Be-
bauung weiterhin über 2 000 qm Grünlandfläche für seine 
Schafe verloren, welche er derzeit noch gepachtet hat. 
Dies stellt im Verhältnis zu seiner gesamten Pachtfläche 
ein nicht unerhebliches Teilstück dar. Das Teilstück befin-
det sich unmittelbar neben der Hofstelle. 

Im Grundsatz 7.5 des Landesentwicklungsplanes ist Fol-
gendes formuliert: 

Bei unvermeidbaren Inanspruchnahmen landwirtschaftli-
cher Nutzflachen sollen negative Wirkungen auf landwirt-
schaftliche Betriebe so gering wie möglich gehalten wer-
den. Unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen und 

Der Rat nimmt die einleitenden Worte zur Kenntnis.  

Im aktuellen Verfahren wird lediglich der Innenbe-
reich nach §34 BauGB erweitert. Damit besteht für 
die betroffenen Flächen ein Baurecht nach § 34 
BauGB. Eine konkrete Bebauungsabsicht, lässt sich 
aus der Planung nicht ableiten. Der Pachtvertrag für 
die Beweidung der Schafe bleibt von der vorliegen-
den Planung unberührt. Eine Beweidung der Flächen 
ist nach Abschluss dieses Verfahrens weiterhin mög-
lich.  

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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lokalen Gegebenheiten sollen bei der Umsetzung von regi-
onalplanerischen Festlegungen auf der Ebene der Fach- o-
der Bauleitplanung agrarstrukturverträgliche Lösungen in 
Kooperation mit den Betroffenen entwickelt und - falls 
möglich – durch die Instrumente der ländlichen Bodenord-
nung begleitet werden. 

Wir bitten deshalb darum zumindest die 2 000 m2 Fläche 
direkt angrenzend an den landwirtschaftlichen Betrieb 
nicht in die Satzung mit einzubeziehen bzw. diese weiter-
hin als landwirtschaftliche Nutzfläche festzusetzen. 

Diesbezüglich weisen wir auf die nach den §§ 41-43 
NachbG NRW einzuhaltenden Grenzabstände zu landwirt-
schaftlich genutzten Flächen hin. 

19 LVR-AMT FÜR BODENDENMKMALPFLEGE IM RHEINLAND 

19.1 Mit Schreiben vom 19.11.2020 

19.1.1 Hinweis Bodendenkmäler 

In Titz-Hasselweiler ist im Rahmen einer Erweiterung der Innen-
bereichssatzung die Aufnahme von insgesamt drei Flächen in den 
Innenbereich vorgesehen. Damit soll die Innenbereichssatzung 
erweitert und die zusätzlichen Flächen für eine bauliche Nutzung 
zugänglich gemacht werden. 

Die Planfläche liegt auf den fruchtbaren Böden der Jülicher Löss-
börde, welche seit der Jungsteinzeit bevorzugt für die Anlage von 
Siedlungen genutzt wurde, wie die weiter westlich und südwest-
lich bekannten stein- und eisenzeitlichen sowie römischen Fund-
stellen belegen. Zudem verweisen historische Kartierungen von 
Tranchot/v. Müffling, die Preußische Uraufnahme sowie die Preu-
ßische Neuaufnahme auf eine Bebauung im Bereich der Flächen 
2 und 3.  Das Nähere entnehmen Sie bitte der beigefügten archä-
ologischen Bewertung. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die LVR Ämter für 
Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege wurden am Ver-
fahren beteiligt. Sofern diese Stellungnahmen abgegeben 
haben, wurden diese in die Abwägung eingestellt. Zusätz-
lich wird der nachfolgende Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische 
Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 
02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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Es ist damit zu rechnen, dass sich im Plangebiet vermutete Bo-
dendenkmäler in Form von bedeutender Bodendenkmalsubstanz 
seit der Vorgeschichte befinden. Dazu gehören Baustrukturen wie 
Fundamente, Mauerreste, Brunnen oder Gräben und Gruben so-
wie den darin enthaltenen Relikten. Bei öffentlichen Planungen 
sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
angemessen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 3 DSchG NRW). Dies 
gilt auch für vermutete Bodendenkmäler (§ 3 Abs. 1 

S. 4 DSchG NRW). 

Den Erhalt der Bodendenkmäler gilt es grundsätzlich durch ge-
eignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde Festset-
zungen zu erreichen. 

Gemäß § 29 Abs. 1 DSchG NRW hat auch derjenige, der ein ver-
mutetes Bodendenkmal verändert oder beseitigt, die vorherige 
wissenschaftliche Untersuchung, Bergung und Dokumentation 
gemäß einer Erlaubnis nach § 13 DSchG NRW sicherzustellen und 
die Kosten dafür zu tragen. Die §§ 3, 4 und 9 DSchG NRW bleiben 
hiervon unberührt. Entsprechende Regelungen sind in einem Ver-
waltungsakt der Unteren Denkmalbehörde zu treffen. 

Ich bitte Sie daher, einen entsprechenden Hinweis für Bauvorha-
ben in die Planungsunterlagen aufzunehmen und mir zur gegebe-
nen Zeit die betreffenden Bauanträge über die Untere Denkmal-
behörde zur Stellungnahme vorzulegen. 

zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zu-
nächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des 
LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fort-
gang der Arbeiten ist abzuwarten. 

19.1.2 Anhang 

Planung 

In Titz-Hasselweiler ist im Rahmen einer Innenbereichssatzung 
die Aufnahme von insgesamt drei Flächen in den Innenbereich 
vorgesehen. Damit soll die Innenbereichssatzung erweitert und 
die zusätzlichen Flächen für eine bauliche Nutzung zugänglich ge-
macht werden. 

Die Fläche 1 befindet sich im nordöstlichen Ortsrand entlang der 
Nordstraße. Am westlichen Ortsrand entlang der Straße Westend 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das ABR 
wird auch zukünftig weiter beteiligt.  

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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ist die Fläche 2 zu verorten. Die Fläche 3 befindet sich zwischen 
der Wiesenstraße und der Poststraße am südwestlichen Ortsrand. 
Nördlich der Fläche 1 (Gemarkung Hasselweiler, Flur 12, Flur-
stück 12) wurde eine Ausgleichsfläche ausgewiesen. Zusätzlich 
ist im westlichen Bereich dieser Ausgleichsfläche die Anlage einer 
Streuobstwiese vorgesehen. Die ökologischen Defizite für die Flä-
chen 2 und 3 sollen Im Bereich nordwestlich der Ortslage (Ge-
markung Hasselweiler, Flur 11, Flurstücke 45, 61 und 70) ausge-
glichen werden. 

Archäologisch-historische Grundlagen 

Die Planfläche liegt auf den fruchtbaren Böden der Jülicher Löss-
börde. Das ursprünglich stärker reHefierte Land ist heute zumeist 
verflacht. Zwischen den Flächen 2 und 3 fließt der Malefinkbach. 
Diese Lage - auf den fruchtbaren Lössböden der Jülicher Börde 
an einem Gewässer- wurde seit der Jungsteinzeit bevorzugt für 
die Anlage von Siedlungen genutzt, wie die weiter westlich und 
südwestlich bekannten stein- und eisenzeitlichen sowie römi-
schen Fundstellen belegen. Zudem verweisen historische Kartie-
rungen von Tranchot/v. Müffling, die Preußische Uraufnahme so-
wie die Preußische Neuaufnahme auf eine Bebauung im Bereich 
der Flächen 2 und 3. Eine Bebauung innerhalb der Fläche 1 wird 
erst ab der Preußischen Neuaufnahme ersichtlich. 

Befunderwartung 

Der Untersuchungsraum befindet sich in einem seit der Vorge-
schichte siedlungsgünstigen Gebiet. Obwohl vorgeschichtliche, 
römische und mittelalterliche Fundplätze innerhalb der Planfläche 
gegenwärtig nicht bekannt sind, können frühneuzeitliche Befunde 
angenommen werden, wie es aus den historischen Kartierungen 
hervorgeht. Dabei kann es sich um Baustrukturen wie Funda-
mente, Mauerreste, Brunnen aber auch Gräben und Gruben sowie 
den darin enthaltenen Relikten handeln. 

Bodendenkmalpflegerisches Fazit 
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Die Satzung betreffend und bezüglich der Ausgleichsflächen gibt 
es aus bodendenkmalpflegerischer Sicht grundsätzlich keine Be-
denken. Bei zukünftigen Bauvorhaben ist jedoch zu beachten, 
dass abhängig von der Planung archäologische Maßnahmen not-
wendig werden, um den Erhalt der Bodendenkmäler abschätzen 
zu können. Das betrifft alle drei Flächen. Bei zukünftigen Baupla-
nungen ist das ABR weiterhin zu beteiligen. 

20 LVR-AMT FÜR DENKMALPFLEGE 

20.1 Mit Schreiben vom 24.11.2020 

20.1.1 Baudenkmäler 

vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Auf die Um-
weltauswirkungen der Planung in Bezug auf denkmalpflegerische 
Belange gehen die vorliegenden Unterlagen bislang nicht ein. Die 
Planung betrifft allerdings den Umgebungsschutz der nach § 3 
DSchG NRW in die Denkmalliste der Gemeinde Titz eingetragenen 
kath. Pfarrkirche Heilig Kreuz (Denkmal Nr. 19) sowie der eben-
falls denkmalgeschützten Hofanlage Von-Leerodt-Straße 31 
(Denkmal Nr. 93). Beide Baudenkmäler befinden sich unmittelbar 
neben Planfläche 2, auf die - neben den Planflächen 1 und 3 - die 
Innenbereichssatzung der Gemeinde Titz, Ortslage Hasseisweiler 
erweitert werden soll. 

Die Pfarrkirche von Hasseisweiler stellt mit ihrem Turm aus der 
Mitte des 18. Jahrhunderts eine weithin sichtbare Landmarke dar. 
Aufgrund Ihrer historisch tradierten Ortsrandlage entfaltet sie 
insbesondere Richtung Westen eine beeindruckende visuelle 
Raumwirkung. Dies ist auch in Bezug auf die repräsentative vier-
flügelige Hofanlage Von-Leerodt-Straße 31 festzustellen, an die 
sich bislang nur in südöstlicher Richtung - ebenfalls eine histori-
sche Hofstelle - eine Bebauung anschließt. Weiterhin lässt sich für 
den denkmalgeschützten Hof eine funktionale Raumwirkung aus-
machen. Diese besteht in der engen räumlichen Einbindung der 

Der Rat folgt der Stellungnahme. Die Fläche 2 wird aus der 
Planung herausgenommen. Folglich findet an dieser Stelle 
keine Veränderung der Situation statt. Die Sichtbeziehun-
gen bleiben erhalten. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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Anlage in die sie umgebende historischen Freiflächen. Wie der 
Blick auf die Tranehat-Karte aus dem frühen 19. Jahrhundert 
zeigt, existierten bereits vor über 200 Jahren in unmittelbarer 
Nachbarschaft Wiesen und Weiden, die im Kontext mit der Hofan-
lage zu sehen sind. Zu berücksichtigen ist weiterhin der formale 
Zusammenhang von Kirche und Hof, durch den eine strukturelle 
Raumwirkung definiert wird.  

Die bauliche Entwicklung von Planfläche 2 würde somit nicht nur 
markante Sichtbeziehungen, sondern darüber hinaus auch die 
landschaftliche Integrität sowie das Ensemble des historischen 
Siedlungskerns erheblich beeinträchtigen. Ausschnitt aus der 
Tranehat-Karte mit Aufgrund der historisch bedeutenden Si- Mar-
kierung der Lage von Planfläche 2 tuation, die sich übrigens auch 
in der Ausweisung des historischen Kulturlandschafsbereichs 
"Hasselsweiler I Meerhöfe (Titz)" - KLB Nr. 44 niederschlägt ("His-
torische Dorf mit fernwirksamer Pfarrkirche des 16.-19. Jh. und 
großen Hofanlagen")2, wird die Erweiterung der Innenbereichs-
satzung um Planfläche 2 als nicht denkmalverträglich beurteilt. 
Das LVR-ADR-empfiehlt daher eindringlich, auf diese Fläche 
gänzlich zu verzichten. 

20.1.2 Anhang 

am 04.12.2020 hatte ich zu o.g. Planung Stellung bezogen. Es 
wurde angemerkt, dass der historische Vierkanthof an der Jüli-
cher Straße Ecke Friedhofstraße möglicherweise denkmalwert ist. 
Diese Aussage beruhte auf der Auswertung von historischem Kar-
tenmaterial und aktuellen Luftansichten. Gestern nun konnte ich 
mir vor Ort ein Bild von dem Hof machen. Da er stark überformt 
ist, ist ein Denkmalwert nach § 2 DSchG NRW nicht gegeben. 

Da es mir aufgrund der abgelaufenen Frist nicht möglich war, 
diese Information über das Behördenportal OBB nachzureichen, 
hoffe ich, dass Sie sie an die entsprechenden Stellen weiterleiten 
können. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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20.2 Mit Schreiben vom 02.08.2021 

20.2.1 Keine Bedenken 

vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Erfreut 
nimmt das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (LVR-
ADR) zur Kenntnis, dass der Rat der Stellungnahme des 
Fachamtes folgt, auf Fläche 2 aus Gründen des Denkmal-
schutzes zu verzichten. 

Damit wird sichergestellt, dass die besondere Raumwir-
kung der denkmalgeschützten Pfarrkirche Heilig Kreuz so-
wie der ebenfalls denkmalgeschützten Hofanlage Von-
Leerodt-Straße 31 durch die Innenbereichssatzung nicht 
beeinträchtigt wird. 

Den vorliegenden Unterlagen Ist weiterhin zu entnehmen, 
dass die Erweiterung der Innenbereichssatzung zusätzlich 
eine Fläche Im Westen der Ortslage, die derzeit als Dauer-
grünland genutzt wird, umfasst ("Fläche 3"). Es wird da-
rauf hingewiesen, dass sich nördlich dieser Fläche das 
denkmalgeschützte landwirtschaftliche Anwesen Von 
Leerodt-Straße 1 befindet. Da die vorhandenen schriftli-
chen Erläuterungen bislang nicht auf diesen Umstand ein-
gehen, empfiehlt das LVR-ADR eine entsprechende Ergän-
zung. Aufgrund der Tatsache, dass die ausgewiesene Flä-
che vergleichsweise klein ausfällt und zudem einen gewis-
sen räumlichen Abstand zum Denkmal aufweist, kann 
gleichwohl davon ausgegangen werden, dass keine nen-
nenswerten denkmalpflegerischen Beeinträchtigungen an 
dieser Stelle zu erwarten sind. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurde ein Kapitel in die Begründung der Satzung 
aufgenommen, in dem auf das denkmalgeschützte 
Anwesen hingewiesen wird. Ansonsten bestehen 
keine Bedenken gegen die Planung. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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21 LVR-AMT FÜR LIEGENSCHAFTEN 

21.1 Mit Schreiben vom 26.11.2020 

21.1.1 Einleitung 

Zu den Kernkompetenzen des Landschaftsverbandes Rheinland 
zählt die Kulturlandschaftspflege. Im Sinne des ROG (20081) be-
fasst sich diese mit den historisch geprägten und gewachsenen 
Kulturlandschaften im Rheinland. Übergreifend regelt das ROG §2 
Abs. 2 Nr. 5: "Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwi-

ckeln. Historisch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften 

sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Na-

turdenkmälern zu erhalten." 

Die einleitenden Worte werden zur Kenntnis genommen.  Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

21.1.2 Allgemeine Hinweise 

Aus kulturlandschaftspflegerischer Sicht ist das Schutzgut "Kul-
turelles Erbe" (Baudenkmäler, Denkmalbereiche, historisch erhal-
tenswerte Bausubstanz, Bodendenkmäler, vermutete Boden-
denkmäler, historische Kulturlandschaftsbereiche und historische 
Kulturlandschaftselemente sowie das Immaterielle Erbe1) im 
Rahmen einer erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung auf der 
Basis der nachfolgend genannten gesetzlichen Grundlagen auf 
Beeinträchtigungen zu prüfen: 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 
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Die Ziele einer erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung werden 
im LEP NRW beschrieben: "Die erhaltende Kulturlandschaftsent-

wicklung zielt einerseits passiv auf die Berücksichtigung von 

Schutzgütern, Zusammenhängen und Zusammengehörigkeiten 

bei konkurrierenden raumstrukturellen Maßnahmen. Andererseits 

zielt sie aktiv auf die Sicherung und Weiterentwicklung des viel-

fältigen landschaftskulturellen Erbes im Kontext der wirtschaftli-

chen Entwicklung" (LEP NRW, S. 162). 

Das Planänderungsvorhaben ist aus der Fachsicht Kulturland-
schaftspflege dahingehend zu überprüfen, ob mit Bezug zum 
landschaftlichen kulturellen Erbe das raumordnerische Prinzip ei-
ner erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung berücksichtigt 
wird. Konkret sind dafür Beeinträchtigungen für die im Kultur-
landschaftlichen Fachbeitrag zur Landesentwicklungsplanung in 
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Nordrhein-Westfalen (LVR/LWL 20073) und im Fachbeitrag Kul-
turlandschaft zum Regionalplan Köln (LVR 2016)4 ausgewiesenen 
historischen Kulturlandschaftsbereiche (KLB) zu prüfen. Durch 
die Kulturlandschaftsbereiche wird die Eigenart der Landschaft 
beschrieben. Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die 
Raumentwicklung so geordnet werden kann, "dass dabei der Cha-
rakter der Kulturlandschaft grundsätzlich erhalten bleibt" (LEP N 
RW, S. 165). Ich weisedarauf hin, dass alle Kulturlandschaftsbe-
reiche maßstabsbezogen als - oftmals auch breite - Grenzsäume 
zu lesen sind (LWL/LVR 2007 Kurzfassung, S. 7) 6 • inwieweit 
Abstände zu den folglich als Markierungen verstandenen Kultur-
landschaftsbereichen eingehalten werden müssen, ist jeweils in-
dividuell zu prüfen. 

21.1.3 Einschätzung der Beeinträchtigung des Schutzguts "Kulturelles Erbe" 

Nach Prüfung der mit Schreiben in der Offenlage zur Verfügung 
gestellten Unterlagen betrifft der Änderungsbereich mit den Flä-
chen 2 und 3 den historischen Kulturlandschaftsbereich Regional-
plan Köln (KLB-RPK 044) Hasselsweiler, Meerhöfe (Titz)1. Als 
wertgebendes Element wird Hasseisweiler darin als historisches 
Dorf mit fernwirksamer Pfarrkirche des 16.-19. Jahrhunderts und 
großen Hofanlagen beschrieben. Kulturlandschaftliches und 
denkmalpflegerisches Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist 
eine erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung, insbesondere das 
Bewahren und Sichern der Elemente und Strukturen, von Ansich-
ten und Sichträumen von historischen Stadt- und Ortskernen so-
wie des industriekulturellen Erbes. 

Die Fläche 2 befindet sich zwischen einer nach §3 Denkmal-
schutzgesetz geschützten historischen Vierflügeligen Backstein-
Hofanlage aus dem 18. Jhdt. im Norden und der ebenfalls als 
Denkmal §3 geschützten Kath. Pfarrkirche Heilig Kreuz im Süden. 
Mit ihrem vorgelagerten Westturm ist die Kirche eine weithin 
sichtbare Landmarke. Sie bildet zusammen mit der Hofanlage 
hier den erhaltenen historischen Ortsrand von Hasselsweiler. 

Der Rat folgt der Stellungnahme. Die Fläche 2 wird aus der 
Planung herausgenommen. Folglich findet an dieser Stelle 
keine Veränderung der Situation statt. Die Sichtbeziehun-
gen bleiben erhalten. 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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Schräg nordwestlich gegenüber der Hofanlage befindet sich mit 
einer backsteinernen Wegekapelle ein weiteres, visuell zugeord-
netes Denkmal (inschriftlich datiert 1901). Nach Osten wird die 
Fläche 2 von einer zweiten historischen Hofanlage eingerahmt, 
die bereits auf der preußischen Uraufnahme eingezeichnet ist, 
folglich mindestens in die Mitte des 19. Jhdts. zu datieren ist. Die 
Fläche 2 lieg zwischen der Kirche und der nördlich gelegenen, 
denkmalgeschützten Hofanlage. Es handelt sich um eine histori-
sche Freifläche, die sich nach Westen jenseits der Straße "Wes-
tend" fortsetzt und die im strukturellen und möglicherweise auch 
funktionalen Zusammenhang mit den umgebenden historischen 
Bauten zu sehen ist. 

Diese Freifläche planerisch dem Innenbereich zuzuordnen und 
damit für eine zukünftige Bebauung vorzubereiten, würde bedeu-
ten, dass das an dieser Stelle des westlichen Ortsrandes in ideal-
typischer Weise vorzufindende wertgebende Merkmal "histori-
sches Dorf' des KLB 044 unwiederbringlich verloren ginge. Dieser 
Verlust wäre irreversibel und nicht ausgleichbar. Gleichzeitig 
würde die die visuelle und strukturelle Raumwirkung der umge-
benden Denkmäler sehr stark beeinträchtigt.8 Die Planung befin-
det im Widerspruch zum für den KLB-RPK 044 formulierten Ziel 
des Bewahrens und Sicherns der Elemente und Strukturen, von 
Ansichten und Sichträumen von historischen Stadt- und Ortsker-
nen sowie des industriekulturellen Erbes. Aus den genannten 
Gründen wird dem Einbezug der Fläche 2 in die Innenbereichs-
satzung aus der Fachsicht Kulturlandschaftspflege nicht zuge-
stimmt. Nur so kann erreicht werden, dass der KLB-RPK 044 in 
seiner an dieser Stelle besonders typischen Ausprägung einer his-
torischen Kulturlandschaft, in seiner Charakteristik und Eigenart 
bewahrt bleibt. 

Bezüglich der Flächen 1 und 3 bestehen keine Einwände. 
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21.2 Mit Schreiben vom 16.08.2021 

21.2.1 Keine Bedenken 

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme 
darüber informieren, dass keine Betroffenheit bezogen auf 
Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Beden-
ken gegen die o.g. Maßnahme geäußert werden. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das L VR Amt für Denk-
malpflege im Rheinland in Pulheim und das LVR- Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland in Sonn; es wird darum 
gebeten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen. 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die LVR Äm-
ter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege wur-
den am Verfahren beteiligt. Sofern diese Stellung-
nahmen abgegeben haben, wurden diese in die Ab-
wägung eingestellt. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

22 NABU 

22.1 Mit Schreiben vom 04.08.2021 

22.1.1 Steinkauz 

ln der ASP II wurden drei Flächen in Hasseisweiler hin-
sichtlich des Steinkauzes kartiert und begutachtet. Das 
Planungsbüro hielt alle drei Flächen für geeignete Stein-
kauzhabitate. 

ln der nun offen liegenden Innenbereichssatzung wird das 
Gebiet (Fläche Nr. 2 laut Luftbild der Karte Plangebiete in 
der BegründungS. 2) nordwestlich des Friedhofes als 
Wohnbaufläche vorgeschlagen. Der Gutachter des Pla-
nungsbüros hielt das Gebiet aufgrund der Habitatausstat-
tung als einen für den Steinkauz geeigneten Lebensraum. 
Er konnte hier jedoch trotz Einsatzes der Klangattrappe 
keinen Steinkauz nachweisen. Die EGE hingegen stellte bei 
der alljährlichen Bestandserfassung der Steinkäuze in die-

Der Nachweis des Steinkauzes durch die EGE bezieht 
sich auf die ehemalige Fläche 2. Diese Fläche wurde 
aus dem Verfahren herausgenommen, sodass eine 
Gefährdung des Steinkauzes durch die Planung nicht 
mehr infrage kommt. Für die Fläche nordwestlich des 
Friedhofes (jetzige Fläche 2) konnte der Gutachter 
keinen Hinweis für ein Vorkommen des Steinkauzes 
finden. Aus diesem Grund soll die Fläche auch wei-
terhin Teil der Planung bleiben. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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sem Gebiet 2019, 2020 und 2021 revieranzeigende Stein-
käuze fest. Es handelt sich also um ein traditionelles und 
besetztes Steinkauzrevier. 

Daher möchten wir Sie bitten, von der Planung eines 
Wohnbaugebietes in diesem Steinkauzrevier abzusehen. 

Die beiden anderen Flächen halten wir für unproblema-
tisch. 

23 NAHVERKEHR RHEINLAND GMBH 

23.1 Mit Schreiben vom 13.08.2021 

23.1.1 Keine Bedenken 

Die Belange des SPNV werden nicht berührt, es bestehen 
keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

24 REGIONNETZ GMBH 

24.1 Mit Schreiben vom 30.07.2021 

24.1.1 Keine Bedenken 

den o. a. Arbeiten wird zugestimmt, wenn folgende Aufla-
gen eingehalten werden: 

Die Anlagen der Regienetz dürfen nicht überbaut und 
überpflanzt werden. Zu unseren Versorgungsanlagen 
müssen folgende Regel-Mindestabstände eingehalten 
werden: 

Bei Strom-/Signalkabeln: 0,30 m, 

110-kV-Kabeln: 1,00 m, 

Es können keine Konflikte mit der vorgesehenen Pla-
nung ausgemacht werden. Alle Mindestabstände 
können eingehalten werden. Somit wird die Vollzieh-
barkeit der Planung nicht infrage gestellt. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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Gasrohrleitungen ON < 
300 

0,50m, 

Gasrohrleitungen ON <: 
300: 

0,80 m, 

 

Der seitliche Abstand zwischen geplanten Baumstandor-
ten und den Versorgungsanlagen der Regienetz GmbH 
sollte- um auf Schutzmaßnahmen generell verzichten zu 
können -mehr als 2,50 m betragen und 

darf 1,00 m grundsätzlich nicht unterschreiten. 

Falls oben angeführte Mindestabstände zu den Versor-
gungsanlagen der Regienetz GmbH ausnahmsweise 

nicht eingehalten werden können, ist eine besondere Ab-
stimmung mit den Verantwortlichen durchzuführen. 

Bei Baumpflanzungen in der Nähe von Versorgungsleitun-
gen ist unmittelbar vor der Pflanzung unsere zuständige 
Fachabteilung zu benachrichtigen, um eventuell notwen-
dige Schutzmaßnahmen durchführen zu können. 

Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau unserer 
Versorgungsleitungen liegt, ist zwischen Grabenwand und 
den Versorgungsleitungen ein ausreichender seitlicher Ab-
stand einzuhalten, so dass eine Gefährdung unserer Anla-
gen mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Es ist besondere 
Sorgfalt auf den Grabenverbau und die Verfüllung zu le-
gen, um ein Nachsacken des Bodens und hierdurch einen 
Bruch der Versorgungsleitungen zu vermeiden. 

Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die vorhandenen 
Versorgungsanlagen nicht durch äußere Einwirkungen, z. 
B. Erschütterungen, Setzungen, Lasten usw., beschädigt 
werden. 
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Bei Setzungen werden wir die Versorgungsleitungen auf 
Kosten des Verursachers regelmäßig überprüfen. ln Lei-
tungsnähe und Kreuzungsbereichen ist Handschachtung 
erforderlich. 

Wir bitten die ausführende Tiefbaufirma vor Baubeginn die 
aktuellen Planunterlagen bei der Regionetz einzuholen. 
(planauskunft@regionetz.de) 

25 RWE POEWER AG 

25.1 Mit Schreiben vom 17.11.2020 

25.1.1 Humose Böden 

Wir weisen darauf hin, dass die Bodenkarte des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Blatt L5104 im gesamten Plangebiet der Fläche 
3 (Gem. Hasselsweiler. Flur 13, Flurstücke 39, 40. 448) Böden 
ausweist, die humoses Bodenmaterial enthalten. 

Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allge-
meinen kaum tragfähig. Erfahrungsgemäß wechseln die Boden-
schichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, 
so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Böden mit 
unterschiedlichen Setzungen reagieren können. 

Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Baugrundverhält-
nisse gemäß §9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Fläche zu kennzeichnen, 
bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbe-
sondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. 

Hier sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 "Geotechnik" DIN 
EN 1997-1 mit nationalem Anhang. die Normblätter der DIN 
1054. Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - 
Ergänzende Regelungen", und der DIN 18 196. Erd- und Grund-
bau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Ta-

Die Vollziehbarkeit der Planung wird durch die vorgetrage-
nen Belange nicht in Frage gestellt, da sie auf der nachge-
lagerten Ebene der Genehmigungs- bzw. Ausführungspla-
nung, z.B. durch bautechnische Maßnahmen bewältigt wer-
den können. Ergänzend dazu wird der nachfolgende Hin-
weis in die Innenbereichssatzung aufgenommen: 

Humose Böden 

Die Böden innerhalb des östlichen Teils des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans enthalten humoses 
Bodenmaterial. Humose Böden sind empfindlich ge-
gen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. 
Erfahrungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf 
kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, 
so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung 
diese Böden mit unterschiedlichen Setzungen reagie-
ren können.“ 

 

Der Ausschuss 
empfiehlt dem 
Rat einstimmig 

folgenden Be-
schluss zu fas-
sen: 

Der Rat folgt der 
Stellungnahme. 
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belle 4, die organische und organogene Böden als Baugrund un-
geeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des 
Landes Nordrhein Westfalen zu beachten. 

Ergänzend teilen wir Ihnen mit, dass wir zu den Flächen 1 und 2 
aus Bergschadensgesichtspunkten des Braunkohlenbergbaues 
keine Bedenken vorzubringen haben. 

Sofern weitere Belange unserer Gesellschaft von der Maßnahme 
betroffen werden, erhalten Sie von unserer koordinierenden Ab-
teilung Liegenschaften ein gesondertes Antwortschreiben. 

26 STADT BEDBURG 

26.1 Mit Schreiben vom 04.12.2020 

26.1.1 Keine Bedenken 

wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. 

Von Seiten der Stadt Bedburg bestehen keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Planung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

26.2 Mit Schreiben vom 12.07.2021 

26.2.1 Keine Bedenken 

wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. 

Von Seiten der Stadt Bedburg bestehen keine Bedenken 
gegen das Vorhaben. 

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei der Planung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 
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27 STADT ELSDORF 

27.1 Mit Schreiben vom 08.07.2021 

27.1.1 Keine Bedenken 

wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. 

Von Seiten der Stadt Elsdorf bestehen keine Bedenken ge-
gen das Vorhaben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

28 WASSERVERBAND EIFEL-RUR 

28.1 Mit Schreiben vom 06.09.2021 

28.1.1 Keine Bedenken 

seitens des Wasserverbandes Eifel- Rur bestehen grund-
sätzlich keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Die Entwässerungsplanung ist im weiteren Verfahren mit 
dem Wasserverband Eifel - Rur abzustimmen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es 
werden keine Bedenken oder Anregungen vorgetra-
gen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis ge-
nommen. 

29 WESTNETZ GMBH 

29.1 Mit Schreiben vom 23.10.2020 

29.1.1 Keine Bedenken 

diese Stellungnahme betrifft nur das von uns betreute Nieder- 
und Mittelspannungsnetz bis zur 35-kVSpannungsebene. 

Gegen die oben angeführten Planungen der Gemeinde Titz beste-
hen unsererseits keine Bedenken, da keine von uns betreuten 
Versorgungsanlagen betroffen sind 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wer-
den keine Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 

Die Stellung-
nahme wird zur 
Kenntnis genom-
men. 

 


